
Zum Wahlkampf  
um den Regierungsrat im Kanton Zürich 
_____________________________________ 
 

In einem Flugblatt, das im Kanton Zürich verteilt 
worden ist, ist die Kandidatin der CVP, Silvia 
Steiner, mit markigen Worten als «Gefahr für die 
Demokratie» und «für die Selbstbestimmung am 
Lebensende» bezeichnet worden.  

Über den Stil von Wahlkampfwerbung mag man 
geteilter Meinung sein. Was jedoch zählt, sind 
Fakten. 

Schweizer Stimmberechtigte sind bekannt dafür, 
dass sie aufgrund von Fakten selbstbestimmt und 
wohlüberlegt entscheiden. Denn sie sind mündig. 
Auch in diesem Bereich. 

Hier also die Fakten: 

 

 

 



Die Sache mit der Gewaltentrennung 
______________________________ 
 

In einem modernen Staat ist die Beachtung des 
Prinzips der Gewaltentrennung eine der wich-
tigsten seiner Grundlagen.  

Obschon Silvia Steiner seit 1. April 2005 im 
Kanton Zürich als Staatsanwältin Beamtin ist, 
welche der Direktion der Justiz des Kantons Zü-
rich – also der Exekutive – unterstellt ist, liess 
sie sich im Kantonsrat – also der Legislative – in 
die kantonsrätliche Justizkommission wählen. 
Die Justizkommission beaufsichtigt (neben der 
Justizdirektion) die kantonalen Gerichte – also 
die Judikative. 

Nachstehend die Meldung der NZZ vom 
11. März 2005 über die Wahl Silvia Steiners zur 
Staatsanwältin, sowie der Eintrag über Silvia 
Steiner auf der Website des Zürcher Kantonsra-
tes; dort ist ihre Mitgliedschaft in der Justiz-
kommission verzeichnet. 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



Die Haltung Silvia Steiners zur Sterbehilfe 

__________________________________ 
 

Silvia Steiner hat sich seit 2007 im Zürcher Kan-
tonsrat verschiedentlich zu Sterbehilfe geäussert. 
Sie hat sich dabei abschätzig über Menschen ge-
äussert, die selbst über ihr Ende entscheiden wol-
len. 

Die Wortwahl von Silvia Steiner spricht Bände: 
Sie redet von «Gift», wo es um ein Medikament 
geht, sie spricht von «Opfern» der Sterbehilfe, 
wo es um intelligente, selbstbestimmte Men-
schen geht, die selber entscheiden und handeln. 
Doch auch dies stellt sie in Frage und spricht 
damit diesen Menschen die Mündigkeit ab. Sie 
spricht beleidigend von «Übung» und von «im 
Karacho zu einem Arzt rasen» wo Menschen 
selber wählen und bestimmen. Und der Schicht-
wechsel der Polizei scheint ihr wichtiger als die 
Selbstbestimmung eines leidenden Menschen… 

Nachstehend die entsprechenden Stellen aus den 
Protokollen des Kantonsrates: 

 



Sitzung vom 29. Oktober 2007 vormittags1 

Silvia Steiner: «Stellen Sie sich einmal vor, wie 
der letzte Tag im Leben eines suizidwilligen 
Ausländers aussieht, der aus seiner Heimat in die 
Schweiz reist, um hier zu sterben. Dies tut er ja 
nicht, weil wir hier besonders gute Luft oder 
schöne Alpen haben, sondern weil wir hier eben 
eine sehr liberale Gesetzgebung haben. Diese 
Person reist also am frühen Morgen in die 
Schweiz, allenfalls und im guten Fall in Beglei-
tung ihrer Angehörigen. Sie wird dann vom 
Flughafen, eben unserem Standortvorteil, direkt 
zu einem geeigneten Arzt gekarrt. Dort werden 
das nötige Zeugnis und das Rezept für das Natri-
umpentabarbital (NaP) ausgestellt. Danach wird 
die sterbewillige Person in die Sterberäum-
lichkeiten gebracht, die, wie wir inzwischen alle 
wissen, aus einer Mietwohnung oder aus einem 
schlichten Hotelzimmer bestehen können, und 
daselbst wird dann das NaP eingenommen. Ob 
zu diesem Zeitpunkt der Sterbewillige noch auf 
seinen Entscheid zurückkommen und sich für ein 
Weiterleben entscheiden kann nach dieser gan-

                                           
1 http://www.kantonsrat.zh.ch/Protokolle/P493/020_2007-2011.pdf#View=Fit, Seiten 1258-1260 
 



zen Übung, das wage ich wirklich zu bezwei-
feln . . . Das Hauptfragezeichen besteht für mich 
in der Frage der Freiwilligkeit. Ist die Freiwillig-
keit, diesen Entschluss aufrecht zu erhalten und 
aus dem Leben zu scheiden, während der ganzen 
Prozedur gegeben? Kann man gewährleisten, 
dass der Sterbewillige, wenn es dann einmal so 
weit ist, dass das Gift vorbereitet ist und er es 
einnehmen könnte, dieses auch selber einnimmt? 
Oder wird es ihm allenfalls zwangsweise verab-
reicht, was wir alle nie werden nachweisen kön-
nen?» 

Der damalige Justizdirektor Markus Notter sagte 
jedoch in derselben Sitzung2: «Aber wir erken-
nen, dass die Sterbehilfeorganisationen, so, wie 
sie jetzt vorhanden sind, im Wesentlichen gute 
Arbeit leisten . . .» 

 

Sitzung vom 8. Juli 20133 

Silvia Steiner: «Ein sterbewilliger Patient reist 
am Sterbetag an, er wird in aller Hektik zu einem 
Arzt geschickt, der ein Gutachten ausstellt, 
                                           

2 http://www.kantonsrat.zh.ch/Protokolle/P493/020_2007-2011.pdf#View=Fit, Seite 1260 
3 http://www.kantonsrat.zh.ch/Protokolle/P752/115_2011-2015.pdf#View=Fit, Seiten 7901-7902 



nachdem und obwohl der den Patienten zum ers-
ten Mal gesehen hat. Er stellt dann gleich das 
Rezept für das tödliche Gift aus und danach geht 
es weiter im Tempo des Gehetzten in die Ster-
bewohnung. Die wird netterweise «Hospiz» ge-
nannt, es ist aber meistens ein sehr angenehmer 
Ort, und dort kommt es dann ausgerechnet zu der 
Zeit zur Verabreichung des Giftes, wenn es aus-
gesprochen viel Verkehr hat – es ist ja dann 
Stosszeit –, und die Polizei ist dann in Ablösung, 
das heisst, es findet ein Schichtwechsel statt.»  

 

Sitzung vom 27. Oktober 2014 nachmittags4 

Silvia Steiner: « Ich kann Ihnen versichern, dass 
es immer wieder Fälle gibt und gab, die nicht 
sauber ablaufen. Beispielsweise bin ich schon an 
Fälle ausgerückt, bei denen das Opfer noch nicht 
tot war5 . . . Sterbetouristen aus Deutschland 
pflegten beispielsweise am frühen Morgen mit 
dem Flugzeug anzureisen, dann rasen sie in ei-

                                           
4 http://www.kantonsrat.zh.ch/Protokolle/P1825/186_2011-2015.pdf#View=Fit, Seiten 12917 - 

12919. 
5 Silvia Steiner hat hier eine Behauptung aufgestellt, für die sie den Beweis nicht erbringen kann. 

Zudem ist sie hier in einer Falle gefangen: Wenn wahr wäre, was sie behauptet hat, hätte sie 
das Amtsgeheimnis verletzt. Nur wenn sie gelogen hat, hat sie das Amtsgeheimnis nicht ver-
letzt. 



nem Karacho zu einem Arzt aus irgendeiner Zü-
richseegemeinde. Der sieht sie zum ersten Mal 
und stellt dann ein Zeugnis aus, wonach eben 
dieser Sterbetourist unheilbar krank ist, was die 
Voraussetzung bildet, um das Rezept für das 
Pentobarbital auszustellen. Dann verschiebt sich 
der Sterbewillige ins Sterbezimmer, um dort just 
natürlich zur Rushhour das tödliche Gift einzu-
nehmen. Das eilt dann natürlich immer, weil ja 
die Angehörigen, die mit ihm gereist sind, in die 
Heimat zurückreisen möchten, gleichentags, und 
der Sterbebegleiter Feierabend machen möch-
te . . . Der Sterbewillige wird sozusagen fliess-
bandmässig dem Tod zugeführt, und wenn diese 
Maschinerie einmal angestossen ist, bleibt wohl 
kaum Raum für eine Umentscheidung. Oder 
glauben Sie, dass der Sterbewillige in dieser Si-
tuation seinen Entschluss überdenkt und sagt, er 
möchte nun trotzdem weiterleben, dies dann den 
erwartungsvoll wartenden Angehörigen und 
Sterbebegleitern dann noch zu sagen getraut, 
dass er jetzt lieber nicht mehr möchte?» 

 

  



Studiengebühren erhöhen, weniger Stipendien? 

______________________________________  
 

Silvia Steiner hat sich auch gegen leichten Zu-
gang zu Bildung eingesetzt – just gegen jene, 
welche mit einem schmalen Budget leben müs-
sen: In einem Postulat, das auch von zwei ande-
ren CVP-Kantonsräten unterzeichnet worden ist, 
verlangte sie unterschiedlich hohe Studiengebüh-
ren für Studierende aus dem In- und aus dem 
Ausland. Für Studierende aus dem Ausland sol-
len Stipendien nur restriktiv gewährt werden. 

Europa bildet seit langem einen immer einheitli-
cher werdenden Hochschulbereich: Junge Leute 
sollen an verschiedenen Orten in Europa studie-
ren können und dabei nicht diskriminiert werden. 
Davon profitieren zahlreiche Schweizer Studie-
rende im Ausland. Umgekehrt kommen auslän-
dische Studierende in die Schweiz.  

Die Schweiz hat in einem internationalen Ver-
trag versprochen, auch das Hochschulstudium 
allmählich unentgeltlich zu gestalten. Die Hal-
tung von Silvia Steiner ist nicht zeitgemäss, son-
dern diskriminierend. Hier ihr Vorstoss: 



 
 

 


